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IM VEREINFACHTEN VERFAHREN GEM. § 13 BAUGB 
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Die Änderung des Bebauungsplanes besteht aus: 
 
Teil A -  Planzeichnung im M 1 : 1000  

Festsetzungen und Hinweise durch Planzeichen, Verfahrensvermerke 
 
 
Teil B - Begründung 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begründung 
 

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes  
 

„Lärmschutzmaßnahmen entlang der B 23“ 
 

in der Gemeinde Bad Bayersoien 
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1. Ziel und Zweck der Änderung 
 

 
Rechtskräftiger Bebauungsplan, o.M. 

 
 Der Bebauungsplan „Lärmschutzmaßnahmen entlang der B 23“ aus dem Jahr 2007 

wurde mit dem Ziel erstellt, den Lärmschutz entlang der Bundesstraße B 23 in Bad 
Bayersoien zu verbessern und gleichzeitig eine bauliche Weiterentwicklung zu er-
möglichen. Im Bereich der Änderung auf den Grundstücken mit den Flurnummern 
63 und 63/4 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan ein öffentlicher Parkplatz festge-
setzt.  

 

  
Ausschnitt des rechtskräftigen Bebauungsplanes mit dem Bereich der Änderung, o.M. 

 
Allerdings befinden sich die Grundstücke in Privatbesitz und es besteht keinerlei Ab-
sicht, Flächen für die Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes an die Gemeinde zu 
veräußern. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat beschlossen, den Bebau-
ungsplan zu ändern und die Festsetzung eines öffentlichen Parkplatzes zu strei-
chen. Da die Grundzüge der Planung nicht berührt sind, kann der Bebauungsplan 
im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB geändert werden. 
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2. Inhalt der 1. Änderung 
 

 
Luftbild mit dem Bereich der Änderung, o.M. (@ bayernatlas.de, Bayerische Vermessungsverwaltung) 
 
Der Geltungsbereich der Änderung umfasst die Grundstücke mit den Flurnummern 
63 und 63/4 sowie eine Teilfläche der Flurnummern 68/1 und hat eine Größe von 
ca. 2.240 qm. Die Grundstücke werden derzeit als Grünfläche genutzt. 
 

 
 Planzeichnung, o.M. 

 
Die Teilfläche der Fl.Nr. 68/1 ist mit einem Geh-, Fahr -und Leitungsrecht zugunsten 
der beiden Grundstücke mit den Fl.Nrn. 63 und 63/4 belastet, so dass die Festset-
zung einer öffentlichen Verkehrsfläche nicht erforderlich ist und gestrichen wird. 
 
Ebenfalls gestrichen wird die Festsetzung eines öffentlichen Parkplatzes auf den 
Fl.Nrn. 63 und 63/4. Die beiden Obstbäume im Nordwesteck existieren nicht mehr, 
die entsprechende Festsetzung ist entfallen. 
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Alle anderen Festsetzungen wie die Baugrenze, die Fläche für Lärmschutzanlagen 
mit Bepflanzung und die Hinweise zur Anbauverbotszone bleiben unverändert. 
 
Darüber hinaus gelten Planzeichnung, Festsetzungen und Hinweise des rechtskräf-
tigen Bebauungsplanes „Lärmschutzmaßnahmen entlang der B 23“ unverändert 
weiter. 
 

 
3. Auswirkung der 1. Änderung 
 

Eine Realisierung des öffentlichen Parkplatzes ist ohne die Bereitschaft der Eigentü-
mer nicht möglich, so dass mit der Änderung des Bebauungsplanes „Lärmschutz-
maßnahmen entlang der B 23“ die Festsetzungen lediglich an die tatsächlichen Ge-
gebenheiten wie Eigentumsverhältnisse und Realisierungsaussichten angepasst 
werden. 
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Gisela Kieweg, Erste Bürgermeisterin 


